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Versicherungs- und Produktinformationen der Versicherungsstelle Wiesbaden 
- VWI 01/2008 

Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zu dem angebotenen Versicherungsvertrag. Der 
Inhalt basiert auf den Vorgaben der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen. 
Diese Angaben sind nicht abschließend und gelten vorbehaltlich der noch durchzuführenden Risiko-
prüfung. Der verbindliche Vertragsinhalt ergibt sich allein aus Ihrem Antrag, dem Versicherungsschein 
sowie den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
1. Angaben zu Ihrem Versicherer 

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Versicherergemeinschaft für das wirtschaftliche Prüfungs- und 
Treuhandwesen, Dotzheimer Str. 23, 65185 Wiesbaden. An der Versicherergemeinschaft sind folgende Gesell-
schaften als Teilschuldner mit den genannten Quoten beteiligt: 

Allianz (führende Gesellschaft)  39,0% Victoria 22,0 % 
AXA 32,0 % R+V Allgemeine 7,0 % 

Mit der Führung der Geschäfte ist die Allian z Versicherungs-Aktiengesellschaft , Königinstr. 28, 80802 München 
beauftragt. Sitz dieser Gesellschaft ist München und sie ist beim Handelsregister München unter der Nummer 
HRB 75727 eingetragen. Schriftwechsel führen Sie jedoch bitte mit der Versicherungsstelle Wiesbaden, Dotzhei-
mer Str. 23, 65185 Wiesbaden, Fax: 0611/39606-26. 

2. Anschriften 
Klagen und sonstige Schriftstücke können uns unter Versicherergemeinschaft für das wirtschaftliche Prüfungs- 
und Treuhandwesen GbR, vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Dr. Ulf Pohl, Dotzheimer Str. 23, 65185 
Wiesbaden zugestellt werden. 

3. Anschrift der Aufsichtsbehörde 
Wir, wie auch unsere Gesellschafter, unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 

4. Garantiefonds 
Garantiefonds oder vergleichbare Einrichtungen bestehen nicht. 

5. Wesentliche Merkmale unserer Versicherungsleistung und Produktbeschreibung
a) Allgemeine Information 

Dieses Informationsblatt gibt einen ersten Überblick zu dem angebotenen Versicherungsvertrag für Wirtschafts-
prüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und der entsprechenden Berufsgesellschaften, die zum Abschluss 
und Unterhalten einer Pflichtversicherung nach §§ 54, 130 WPO, 67 StBerG verpflichtet sind. Versicherungs-
schutz wird auf Basis der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie Risikobeschreibung zur Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Steuerberater (AVB-RSW)  
V 1-2-AVB W/St/RA 2008 und einschlägiger Besonderer Bedingungen gemäß des Antrags gewährt. Die für Ihren 
Versicherungsvertrag geltenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen sowie Risiko-
beschreibungen sind dem Versicherungsschein beigefügt und können auch – in der jeweils aktuellen Fassung - 
von unserer Homepage www.Versicherungsstelle-Wiesbaden.de heruntergeladen werden.  

b) Die Beschreibung des durch den Vertrag versicherten Risikos 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Erledigung der beruflichen Aufgaben eines Wirtschaftsprüfers, 
vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters und deren Berufsgesellschaften, wie sie in § 2 WPO oder § 33 StBerG 
normiert sind, sowie auf die in den Risikobeschreibungen zu der entsprechenden Berufsqualifikation explizit auf-
geführten mitversicherten Neben- und vereinbaren Tätigkeiten. 
Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen 
eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit - von ihm selbst oder einer Person, für die er einzutreten hat - be-
gangenen Verstoßes, also ein berufliches Tun oder Unterlassen, von einem anderen (Dritten) auf Grund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht 
wird. Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers 
oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 
oder Abhandenkommen von Sachen, insbesondere auch von Geld und geldwerten Zeichen) sind, noch sich aus 
solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat, verursachten Schäden 
herleiten. Konkrete Details des Versicherungsschutzes bestimmen sich nach dem Antrag, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
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Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zu dem angebotenen Versicherungsvertrag. Der 
Inhalt basiert auf den Vorgaben der Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen. 
Diese Angaben sind nicht abschließend und gelten vorbehaltlich der noch durchzuführenden Risiko-
prüfung. Der verbindliche Vertragsinhalt ergibt sich allein aus Ihrem Antrag, dem Versicherungsschein 
sowie den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
1. Angaben zu Ihrem Versicherer 

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Versicherergemeinschaft für das wirtschaftliche Prüfungs- und 
Treuhandwesen, Dotzheimer Str. 23, 65185 Wiesbaden. An der Versicherergemeinschaft sind folgende Gesell-
schaften als Teilschuldner mit den genannten Quoten beteiligt: 

Allianz (führende Gesellschaft)  39,0 % ERGO 22,0 % 
AXA 32,0 % R+V Allgemeine 7,0 % 

Mit der Führung der Geschäfte ist die Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft , Königinstr. 28, 80802 München 
beauftragt. Sitz dieser Gesellschaft ist München und sie ist beim Handelsregister München unter der Nummer 
HRB 75727 eingetragen. Schriftwechsel führen Sie jedoch bitte mit der Versicherungsstelle Wiesbaden, Dotzhei-
mer Str. 23, 65185 Wiesbaden, Fax: 0611/39606-26. 

2. Anschriften 
Klagen und sonstige Schriftstücke können uns unter Versicherergemeinschaft für das wirtschaftliche Prüfungs- 
und Treuhandwesen, vertreten durch den Geschäftsführer der Versicherungsstelle, Herrn Dr. Alexander Schröder,

3. Anschrift der Aufsichtsbehörde 

Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn. 
4. Garantiefonds 

Garantiefonds oder vergleichbare Einrichtungen bestehen nicht. 
5. Wesentliche Merkmale unserer Versicherungsleistung und Produktbeschreibung
a) Allgemeine Information 

Dieses Informationsblatt gibt einen ersten Überblick zu dem angebotenen Versicherungsvertrag für Wirtschafts-
prüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und der entsprechenden Berufsgesellschaften, die zum Abschluss 
und Unterhalten einer Pflichtversicherung nach §§ 54, 130 WPO, 67 StBerG verpflichtet sind. Versicherungs-
schutz wird auf Basis der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie Risikobeschreibung zur Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer und Steuerberater (AVB-RSW)  
V 1-2-AVB W/St/RA 2008 und einschlägiger Besonderer Bedingungen gemäß des Antrags gewährt. Die für Ihren 
Versicherungsvertrag geltenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen sowie Risiko-
beschreibungen sind dem Versicherungsschein beigefügt und können auch – in der jeweils aktuellen Fassung - 
von unserer Homepage www.Versicherungsstelle-Wiesbaden.de heruntergeladen werden.  

b) Die Beschreibung des durch den Vertrag versicherten Risikos 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die Erledigung der beruflichen Aufgaben eines Wirtschaftsprüfers, 
vereidigten Buchprüfers, Steuerberaters und deren Berufsgesellschaften, wie sie in § 2 WPO oder § 33 StBerG 
normiert sind, sowie auf die in den Risikobeschreibungen zu der entsprechenden Berufsqualifikation explizit auf-
geführten mitversicherten Neben- und vereinbaren Tätigkeiten. 
Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versicherungsschutz (Deckung) für den Fall, dass er wegen 
eines bei der Ausübung beruflicher Tätigkeit - von ihm selbst oder einer Person, für die er einzutreten hat - be-
gangenen Verstoßes, also ein berufliches Tun oder Unterlassen, von einem anderen (Dritten) auf Grund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts für einen Vermögensschaden verantwortlich gemacht 
wird. Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personenschäden (Tötung, Verletzung des Körpers 
oder Schädigung der Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, Verderben, Vernichtung 
oder Abhandenkommen von Sachen, insbesondere auch von Geld und geldwerten Zeichen) sind, noch sich aus 
solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, für die er einzutreten hat, verursachten Schäden 
herleiten. Konkrete Details des Versicherungsschutzes bestimmen sich nach dem Antrag, dem Versicherungs-
schein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 

Dotzheimer Str. 23, 65185 Wiesbaden, zugestellt werden. 

Alle unsere Gesellschafter unterliegen der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), 

Versicherergemeinschaft
für das wirtschaftliche
Prüfungs- und Treuhandwesen

Schriftwechsel: 
Versicherungsstelle
Dotzheimer Str. 23
65185 Wiesbaden

Wiesbadener Volksbank
(BLZ 510 900 00) Kto.-Nr. 687 103
IBAN: DE 95 5109 0000 0000 6871 03
SWIFT-Code: WIBADE5W 
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Allianz 
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Königinstr. 28  80802 München
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ERGO

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.092
Copyright 2010 Heidelberger Druckmaschinen AG
http://www.heidelberg.com

You can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.

Applied Color Management Settings:
Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.icc

RGB Image:
Profile: ECI_RGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: yes

RGB Graphic:
Profile: ECI_RGB.icc
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: yes

Device Independent RGB/Lab Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: yes

Device Independent RGB/Lab Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: yes

Device Independent CMYK/Gray Image:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: yes

Device Independent CMYK/Gray Graphic:
Rendering Intent: Perceptual
Black Point Compensation: yes

Turn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yes

Turn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: no
CMM for overprinting CMYK graphic: yes
Gray Image: Apply CMYK Profile: no
Gray Graphic: Apply CMYK Profile: no
Treat Calibrated RGB as Device RGB: no
Treat Calibrated Gray as Device Gray: no
Remove embedded non-CMYK Profiles: no
Remove embedded CMYK Profiles: yes

Applied Miscellaneous Settings:
Colors to knockout: no
Gray to knockout: no
Pure black to overprint: no
Turn Overprint CMYK White to Knockout: yes
Turn Overprinting Device Gray to K: yes
CMYK Overprint mode: as is
Create "All" from 4x100% CMYK: yes
Delete "All" Colors: no
Convert "All" to K: no




200243 Briefbg.-blanko  16.07.2008  15:19 Uhr  Seite 1    (Cyan/Process Cyan Bogen) 200243 Briefbg.-blanko  16.07.2008  15:19 Uhr  Seite 1    (Cyan/Process Cyan Bogen)

Seite 3 von 10

Üben die Gesellschafter, Teilhaber, Partner, Geschäftsführer oder Vorstände der Gesellschaft neben 
ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft eine eigene Praxis aus (Einzelpraxis in eigenem Namen und auf eige-
ne Rechnung) oder sind diese außerhalb der Gesellschaft in einer GbR assoziert oder in einer nicht als 
Berufsausübungsgesellschaft anerkannten Partnerschaftsgesellschaft tätig? 

 ja  nein 

Wenn „ja“,  

wo ist die Praxis / Sozietät / Partnerschaftsgesellschaft versichert     

Versicherungssumme in der Praxis / Sozietät / Partnerschaftsgesellschaft     

Schwergewicht der Tätigkeit      

8. Gemeinsame Berufsausübung (z.B. Sozietät, Partnerschaftsgesellschaft) 
Üben Sie Ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich aus (z.B. gemeinsame Briefbögen, Türschilder; 
Kooperationen, Bürogemeinschaften)?   ja  nein. 

In Sozietät oder einfachen (nicht als Berufsausübungsgesellschaften anerkannten) Partnerschaften tätige 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater versichern sich selbständig.  

Zur Erhaltung des vollen Versicherungsschutzes ist es erforderlich, dass die Sozien und Partner ab Be-
ginn der Sozietät oder Partnerschaft gleich hoch versichert sind (vgl. Teil 1 § 12 AVB-RSW1).

Wenn ja, mit wem? seit wann? Versicherungsschein-Nr./Versicherer 

1._______________________ ________________ ___________________________________ 

2._______________________ ________________ ___________________________________ 

3._______________________ ________________ ___________________________________ 

(weitere Personen ggf. auf gesondertem Blatt angeben) 

Sind die Sozien, Partner und Teilhaber neben ihrer Tätigkeit für die Sozietät oder Partnerschaft auch in 
einer eigenen Praxis (in eigenem Namen und für eigene Rechnung), Berufsgesellschaft oder einer als 
Berufsausübungsgesellschaft anerkannten Partnerschaftsgesellschaft tätig? 

 ja  nein 

Wenn „ja“,  

Welche Berufsqualifikation hat die Berufsgesellschaft?     

Wo ist die eigene Praxis / Berufsgesellschaft versichert?     

Versicherungssumme der eigenen Praxis / Berufsgesellschaft?     

Schwergewicht der Tätigkeit?     

9. Mitarbeiter 
9.1  Angestellte oder als freie Mitarbeiter tätige Berufsangehörige (Wirt-

schaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater oder Rechts-
anwälte), die für Tätigkeiten der Kanzlei mitversichert werden: 

9.2  Betriebswirtschaftlich vorgebildete Mitarbeiter, Steuerfachwirte, Kauf-
leute Steuerfachangestellte und/oder Buchführungshelfer: 

9.3 Sonstige Mitarbeiter - (weitere Personen ggf. auf gesondertem Blatt angeben):
Hinweis: Unberücksichtigt bleiben Auszubildende, Praktikanten, Empfang, Telefon-

zentrale und gewerbliches Personal (z.B. Reinigungskräfte, Boten). 

Mitarbeiter, die weniger als 28 Stunden/Wochen arbeiten, sind als Teilzeitkräfte zu erfassen. 

Vollzeit

Teilzeit

Vollzeit

Teilzeit

Vollzeit

Teilzeit

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 
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6. Hinweise auf zu beachtende Obliegenheiten und Grenzen des Versicherungsschutzes 
a) Vor und bei Vertragsabschluß zu beachtende Verpflichtungen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des 
Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Gefahrerheblich sind die Um-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder 
mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

b) Während der Laufzeit des Vertrages zu beachtende Verpflichtungen 
Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers Umstände ein, die für die Übernahme des 
Versicherungsschutzes Bedeutung haben, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Weitere Anzeigepflichten ergeben sich nach Aufforderung des Ver-
sicherers. 

c) Eintritt des Versicherungsfalles 
Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in Textform anzu-
zeigen. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß (§ 2 AVB), der Haftpflichtansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte. 

d) Grenzen des Versicherungsschutzes 
Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind Haftpflichtansprüche soweit sie auf Grund Vertrages oder be-
sonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen oder wegen Schadenverursachung 
durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung (in diesen Fällen gewähren wir bis zur Feststellung Abwehrschutz) ent-
stehen. Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt oder 
durch Veruntreuung durch das Personal des Versicherungsnehmers entstehen, sind nicht vom Versicherungs-
schutz umfasst. Auch bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche aus der Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers oder seines Personals als Leiter, Geschäftsführer, Vorstands-, Aufsichtsrats-, Beiratsmit-
glied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen oder Verbänden oder aus einem unternehmerischem Risiko, das 
sich im Rahmen der Ausübung einer versicherten Tätigkeit ergibt, z.B. als Insolvenzverwalter bei der Fortführung 
eines Unternehmens, als Testamentsvollstrecker, soweit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass gehört 
oder aber, wenn ein Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen oder fortgesetzt wurde, es sei denn, der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder der Fortführung nicht bewusst abgesehen wurde. Für 
Auslandsrisiken ist der Versicherungsschutz auf die Mindestversicherungssumme beschränkt. Im außer-
europäischen Ausland ist nur die Verletzung beziehungsweise Nichtbeachtung des örtlichen Abgabenrechts und 
eine betriebswirtschaftliche Prüfungstätigkeit versichert, wenn dem Auftrag deutsches Recht zugrunde liegt. Nicht 
versichert sind Ansprüche, welche vor außereuropäischen Gerichten geltend gemacht werden.  

7. Hinweise auf die Rechtsfolgen der Nichtbeachtung von Obliegenheiten 
Wird eine Obliegenheit verletzt, die dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. In anderen 
Fällen ist eine Leistungskürzung möglich. Diese sowie die näheren Maßgaben, unter denen die Leistungspflicht 
fortbesteht, regelt § 6 AVB. 

8. Zustandekommen des Vertrages und Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben. Die Annahme erklären wir in der 
Regel durch die Übersendung des Versicherungsscheins. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten, 
sowohl im Antrag als auch im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, wenn Sie den Beitrag rechtzeitig zahlen. 
Weitere Angaben können Sie Ihrem Antrag, Ihrem Versicherungsschein und unseren beigefügten Versicherungs-
bedingungen entnehmen. 

9. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt deutsches 
Recht. Angaben zum zuständigen Gericht entnehmen Sie bitte § 10 der beigefügten Versicherungsbedingungen. 

10. Vertragssprache 
Alle Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation 
zu Ihrem Vertragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache. 

11. Angaben zum Beitrag 
Die Höhe der Prämie bestimmt sich unter anderem nach der gewünschten Versicherungssumme und Anzahl der 
Mitarbeiter. 
Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 AVB) zahlbaren regelmäßigen Folgeprämien sind an den in der 
Beitragsrechnung oder den Folgerechnungen festgesetzten Zahlungsterminen und sonstige Prämien bei Be-
kanntgabe an den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben zu entrichten. 
Für den Zeitraum, für den der Versicherungsschutz besteht, ist die Prämie zu entrichten. 

6. Hinweise auf zu beachtende Obliegenheiten und Grenzen des Versicherungsschutzes 
a) Vor und bei Vertragsabschluß zu beachtende Verpflichtungen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des 
Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Gefahrerheblich sind die Um-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder 
mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

b) Während der Laufzeit des Vertrages zu beachtende Verpflichtungen 
Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers Umstände ein, die für die Übernahme des 
Versicherungsschutzes Bedeutung haben, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Weitere Anzeigepflichten ergeben sich nach Aufforderung des Ver-
sicherers. 

c) Eintritt des Versicherungsfalles 
Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in Textform anzu-
zeigen. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß (§ 2 AVB), der Haftpflichtansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte. 

d) Grenzen des Versicherungsschutzes 
Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind Haftpflichtansprüche soweit sie auf Grund Vertrages oder be-
sonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen oder wegen Schadenverursachung 
durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung (in diesen Fällen gewähren wir bis zur Feststellung Abwehrschutz) ent-
stehen. Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt oder 
durch Veruntreuung durch das Personal des Versicherungsnehmers entstehen, sind nicht vom Versicherungs-
schutz umfasst. Auch bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche aus der Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers oder seines Personals als Leiter, Geschäftsführer, Vorstands-, Aufsichtsrats-, Beiratsmit-
glied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen oder Verbänden oder aus einem unternehmerischem Risiko, das 
sich im Rahmen der Ausübung einer versicherten Tätigkeit ergibt, z.B. als Insolvenzverwalter bei der Fortführung 
eines Unternehmens, als Testamentsvollstrecker, soweit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass gehört 
oder aber, wenn ein Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen oder fortgesetzt wurde, es sei denn, der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder der Fortführung nicht bewusst abgesehen wurde. Für 
Auslandsrisiken ist der Versicherungsschutz auf die Mindestversicherungssumme beschränkt. Im außer-
europäischen Ausland ist nur die Verletzung beziehungsweise Nichtbeachtung des örtlichen Abgabenrechts und 
eine betriebswirtschaftliche Prüfungstätigkeit versichert, wenn dem Auftrag deutsches Recht zugrunde liegt. Nicht 
versichert sind Ansprüche, welche vor außereuropäischen Gerichten geltend gemacht werden.  

7. Hinweise auf die Rechtsfolgen der Nichtbeachtung von Obliegenheiten 
Wird eine Obliegenheit verletzt, die dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. In anderen 
Fällen ist eine Leistungskürzung möglich. Diese sowie die näheren Maßgaben, unter denen die Leistungspflicht 
fortbesteht, regelt § 6 AVB. 

8. Zustandekommen des Vertrages und Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben. Die Annahme erklären wir in der 
Regel durch die Übersendung des Versicherungsscheins. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten, 
sowohl im Antrag als auch im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, wenn Sie den Beitrag rechtzeitig zahlen. 
Weitere Angaben können Sie Ihrem Antrag, Ihrem Versicherungsschein und unseren beigefügten Versicherungs-
bedingungen entnehmen. 

9. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt deutsches 
Recht. Angaben zum zuständigen Gericht entnehmen Sie bitte § 10 der beigefügten Versicherungsbedingungen. 

10. Vertragssprache 
Alle Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation 
zu Ihrem Vertragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache. 

11. Angaben zum Beitrag 
Die Höhe der Prämie bestimmt sich unter anderem nach der gewünschten Versicherungssumme und Anzahl der 
Mitarbeiter. 
Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 AVB) zahlbaren regelmäßigen Folgeprämien sind an den in der 
Beitragsrechnung oder den Folgerechnungen festgesetzten Zahlungsterminen und sonstige Prämien bei Be-
kanntgabe an den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben zu entrichten. 
Für den Zeitraum, für den der Versicherungsschutz besteht, ist die Prämie zu entrichten. 

12. Laufzeit und Beendigung Ihres Vertrages 
Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn beenden können, entnehmen Sie Ihrem Antrag, Ihrem Ver-
sicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese min-
destens ein Jahr, so bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des Vertrages je-
weils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, wenn sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablaufe 
des Vertrages in Textform erklärt wird. 
Weitere Einzelheiten zur Kündigung im Schadenfall regelt § 9 AVB. 

13. Ihr Widerrufsrecht 
Widerruf 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertrags-
bestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen, das Produktinformationsblatt, 
diese Versicherungsinformationen und eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs zugegangen sind. Eine Belehrung über Ihr Widerrufsrecht erhalten Sie mit Ihrem Versicherungsschein. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an 
Versicherungsstelle Wiesbaden, Dotzheimer Str. 23, 65185 Wiesbaden oder per Fax an 0611 / 39606 68 oder per 
Mail: Info@Versicherungsstelle-Wiesbaden.de . 
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs erstatten wir Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfällt. 
Für den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, gilt Folgendes: 
• Haben wir Sie in der Belehrung auf Ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 

Betrag hingewiesen, können wir diesen Teil Ihres Beitrags einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. 

• Haben Sie Ihre Zustimmung erteilt, ist aber die Belehrung über Ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs oder den zu zahlenden Betrag unterblieben, so erstatten wir Ihnen den für das erste Jahr des Ver-
sicherungsschutzes gezahlten Beitrag. Dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Vertrag in Anspruch ge-
nommen haben. 

• Beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist oder haben Sie die genannte Zu-
stimmung nicht erteilt, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Ver-
trägen mit einer Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprüng-
licher Versicherungsvertrag weiter. 

12. Laufzeit und Beendigung Ihres Vertrages 
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Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese min-
destens ein Jahr, so bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des Vertrages je-
weils um ein Jahr. Die Kündigung ist rechtswirksam, wenn sie spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablaufe 
des Vertrages in Textform erklärt wird. 
Weitere Einzelheiten zur Kündigung im Schadenfall regelt § 9 AVB. 

13. Ihr Widerrufsrecht 
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Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. 
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bestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen, das Produktinformationsblatt, 
diese Versicherungsinformationen und eine Belehrung über das Widerrufsrecht sowie über die Rechtsfolgen des 
Widerrufs zugegangen sind. Eine Belehrung über Ihr Widerrufsrecht erhalten Sie mit Ihrem Versicherungsschein. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an 
Versicherungsstelle Wiesbaden, Dotzheimer Str. 23, 65185 Wiesbaden oder per Fax an 0611 / 39606 68 oder per 
Mail: Info@Versicherungsstelle-Wiesbaden.de . 
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs erstatten wir Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang des 
Widerrufs entfällt. 
Für den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, gilt Folgendes: 
• Haben wir Sie in der Belehrung auf Ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 

Betrag hingewiesen, können wir diesen Teil Ihres Beitrags einbehalten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. 

• Haben Sie Ihre Zustimmung erteilt, ist aber die Belehrung über Ihr Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Wi-
derrufs oder den zu zahlenden Betrag unterblieben, so erstatten wir Ihnen den für das erste Jahr des Ver-
sicherungsschutzes gezahlten Beitrag. Dies gilt nicht, wenn Sie Leistungen aus dem Vertrag in Anspruch ge-
nommen haben. 

• Beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist oder haben Sie die genannte Zu-
stimmung nicht erteilt, sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. 

Beiträge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. 
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Üben die Gesellschafter, Teilhaber, Partner, Geschäftsführer oder Vorstände der Gesellschaft neben 
ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft eine eigene Praxis aus (Einzelpraxis in eigenem Namen und auf eige-
ne Rechnung) oder sind diese außerhalb der Gesellschaft in einer GbR assoziert oder in einer nicht als 
Berufsausübungsgesellschaft anerkannten Partnerschaftsgesellschaft tätig? 

 ja  nein 

Wenn „ja“,  

wo ist die Praxis / Sozietät / Partnerschaftsgesellschaft versichert     

Versicherungssumme in der Praxis / Sozietät / Partnerschaftsgesellschaft     

Schwergewicht der Tätigkeit      

8. Gemeinsame Berufsausübung (z.B. Sozietät, Partnerschaftsgesellschaft) 
Üben Sie Ihren Beruf nach außen hin gemeinschaftlich aus (z.B. gemeinsame Briefbögen, Türschilder; 
Kooperationen, Bürogemeinschaften)?   ja  nein. 

In Sozietät oder einfachen (nicht als Berufsausübungsgesellschaften anerkannten) Partnerschaften tätige 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater versichern sich selbständig.  

Zur Erhaltung des vollen Versicherungsschutzes ist es erforderlich, dass die Sozien und Partner ab Be-
ginn der Sozietät oder Partnerschaft gleich hoch versichert sind (vgl. Teil 1 § 12 AVB-RSW1).

Wenn ja, mit wem? seit wann? Versicherungsschein-Nr./Versicherer 

1._______________________ ________________ ___________________________________ 

2._______________________ ________________ ___________________________________ 

3._______________________ ________________ ___________________________________ 

(weitere Personen ggf. auf gesondertem Blatt angeben) 

Sind die Sozien, Partner und Teilhaber neben ihrer Tätigkeit für die Sozietät oder Partnerschaft auch in 
einer eigenen Praxis (in eigenem Namen und für eigene Rechnung), Berufsgesellschaft oder einer als 
Berufsausübungsgesellschaft anerkannten Partnerschaftsgesellschaft tätig? 

 ja  nein 

Wenn „ja“,  

Welche Berufsqualifikation hat die Berufsgesellschaft?     

Wo ist die eigene Praxis / Berufsgesellschaft versichert?     

Versicherungssumme der eigenen Praxis / Berufsgesellschaft?     

Schwergewicht der Tätigkeit?     

9. Mitarbeiter 
9.1  Angestellte oder als freie Mitarbeiter tätige Berufsangehörige (Wirt-

schaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater oder Rechts-
anwälte), die für Tätigkeiten der Kanzlei mitversichert werden: 

9.2  Betriebswirtschaftlich vorgebildete Mitarbeiter, Steuerfachwirte, Kauf-
leute Steuerfachangestellte und/oder Buchführungshelfer: 

9.3 Sonstige Mitarbeiter - (weitere Personen ggf. auf gesondertem Blatt angeben):
Hinweis: Unberücksichtigt bleiben Auszubildende, Praktikanten, Empfang, Telefon-

zentrale und gewerbliches Personal (z.B. Reinigungskräfte, Boten). 

Mitarbeiter, die weniger als 28 Stunden/Wochen arbeiten, sind als Teilzeitkräfte zu erfassen. 

Vollzeit

Teilzeit

Vollzeit

Teilzeit

Vollzeit

Teilzeit

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 

______ 
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6. Hinweise auf zu beachtende Obliegenheiten und Grenzen des Versicherungsschutzes 
a) Vor und bei Vertragsabschluß zu beachtende Verpflichtungen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des 
Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Gefahrerheblich sind die Um-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder 
mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

b) Während der Laufzeit des Vertrages zu beachtende Verpflichtungen 
Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers Umstände ein, die für die Übernahme des 
Versicherungsschutzes Bedeutung haben, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Weitere Anzeigepflichten ergeben sich nach Aufforderung des Ver-
sicherers. 

c) Eintritt des Versicherungsfalles 
Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in Textform anzu-
zeigen. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß (§ 2 AVB), der Haftpflichtansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte. 

d) Grenzen des Versicherungsschutzes 
Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind Haftpflichtansprüche soweit sie auf Grund Vertrages oder be-
sonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen oder wegen Schadenverursachung 
durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung (in diesen Fällen gewähren wir bis zur Feststellung Abwehrschutz) ent-
stehen. Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt oder 
durch Veruntreuung durch das Personal des Versicherungsnehmers entstehen, sind nicht vom Versicherungs-
schutz umfasst. Auch bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche aus der Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers oder seines Personals als Leiter, Geschäftsführer, Vorstands-, Aufsichtsrats-, Beiratsmit-
glied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen oder Verbänden oder aus einem unternehmerischem Risiko, das 
sich im Rahmen der Ausübung einer versicherten Tätigkeit ergibt, z.B. als Insolvenzverwalter bei der Fortführung 
eines Unternehmens, als Testamentsvollstrecker, soweit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass gehört 
oder aber, wenn ein Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen oder fortgesetzt wurde, es sei denn, der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder der Fortführung nicht bewusst abgesehen wurde. Für 
Auslandsrisiken ist der Versicherungsschutz auf die Mindestversicherungssumme beschränkt. Im außer-
europäischen Ausland ist nur die Verletzung beziehungsweise Nichtbeachtung des örtlichen Abgabenrechts und 
eine betriebswirtschaftliche Prüfungstätigkeit versichert, wenn dem Auftrag deutsches Recht zugrunde liegt. Nicht 
versichert sind Ansprüche, welche vor außereuropäischen Gerichten geltend gemacht werden.  

7. Hinweise auf die Rechtsfolgen der Nichtbeachtung von Obliegenheiten 
Wird eine Obliegenheit verletzt, die dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, ist der Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. In anderen 
Fällen ist eine Leistungskürzung möglich. Diese sowie die näheren Maßgaben, unter denen die Leistungspflicht 
fortbesteht, regelt § 6 AVB. 

8. Zustandekommen des Vertrages und Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben. Die Annahme erklären wir in der 
Regel durch die Übersendung des Versicherungsscheins. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten, 
sowohl im Antrag als auch im Versicherungsschein genannten Zeitpunkt, wenn Sie den Beitrag rechtzeitig zahlen. 
Weitere Angaben können Sie Ihrem Antrag, Ihrem Versicherungsschein und unseren beigefügten Versicherungs-
bedingungen entnehmen. 

9. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt deutsches 
Recht. Angaben zum zuständigen Gericht entnehmen Sie bitte § 10 der beigefügten Versicherungsbedingungen. 

10. Vertragssprache 
Alle Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation 
zu Ihrem Vertragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache. 

11. Angaben zum Beitrag 
Die Höhe der Prämie bestimmt sich unter anderem nach der gewünschten Versicherungssumme und Anzahl der 
Mitarbeiter. 
Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 AVB) zahlbaren regelmäßigen Folgeprämien sind an den in der 
Beitragsrechnung oder den Folgerechnungen festgesetzten Zahlungsterminen und sonstige Prämien bei Be-
kanntgabe an den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger öffentlicher Abgaben zu entrichten. 
Für den Zeitraum, für den der Versicherungsschutz besteht, ist die Prämie zu entrichten. 

6. Hinweise auf zu beachtende Obliegenheiten und Grenzen des Versicherungsschutzes 
a) Vor und bei Vertragsabschluß zu beachtende Verpflichtungen

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des 
Versicherers erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Gefahrerheblich sind die Um-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder 
mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

b) Während der Laufzeit des Vertrages zu beachtende Verpflichtungen 
Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers Umstände ein, die für die Übernahme des 
Versicherungsschutzes Bedeutung haben, hat er die Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Weitere Anzeigepflichten ergeben sich nach Aufforderung des Ver-
sicherers. 

c) Eintritt des Versicherungsfalles 
Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in Textform anzu-
zeigen. Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist der Verstoß (§ 2 AVB), der Haftpflichtansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte. 

d) Grenzen des Versicherungsschutzes 
Vom Versicherungsschutz nicht umfasst sind Haftpflichtansprüche soweit sie auf Grund Vertrages oder be-
sonderer Zusage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen oder wegen Schadenverursachung 
durch wissentliches Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers oder durch 
sonstige wissentliche Pflichtverletzung (in diesen Fällen gewähren wir bis zur Feststellung Abwehrschutz) ent-
stehen. Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt oder 
durch Veruntreuung durch das Personal des Versicherungsnehmers entstehen, sind nicht vom Versicherungs-
schutz umfasst. Auch bezieht sich der Versicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche aus der Tätigkeit des 
Versicherungsnehmers oder seines Personals als Leiter, Geschäftsführer, Vorstands-, Aufsichtsrats-, Beiratsmit-
glied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen oder Verbänden oder aus einem unternehmerischem Risiko, das 
sich im Rahmen der Ausübung einer versicherten Tätigkeit ergibt, z.B. als Insolvenzverwalter bei der Fortführung 
eines Unternehmens, als Testamentsvollstrecker, soweit ein gewerbliches Unternehmen zum Nachlass gehört 
oder aber, wenn ein Versicherungsvertrag nicht abgeschlossen oder fortgesetzt wurde, es sei denn, der Ver-
sicherungsnehmer beweist, dass von dem Abschluss oder der Fortführung nicht bewusst abgesehen wurde. Für 
Auslandsrisiken ist der Versicherungsschutz auf die Mindestversicherungssumme beschränkt. Im außer-
europäischen Ausland ist nur die Verletzung beziehungsweise Nichtbeachtung des örtlichen Abgabenrechts und 
eine betriebswirtschaftliche Prüfungstätigkeit versichert, wenn dem Auftrag deutsches Recht zugrunde liegt. Nicht 
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Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag angenommen haben. Die Annahme erklären wir in der 
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12. Laufzeit und Beendigung Ihres Vertrages 
Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn beenden können, entnehmen Sie Ihrem Antrag, Ihrem Ver-
sicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbedingungen. 
Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein festgesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese min-
destens ein Jahr, so bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Verlängerung des Vertrages je-
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